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Aktuelles aus der Gemeinde
 

Europawahl am 09. Juni 2024 
 
Vom 06. Bis 09. Juni findet in der Europäischen 
Union die Zehnte Direktwahl des Europäischen 
Parlaments statt, in Deutschland am Sonntag, 
den 09. Juni 2024. 
 
Unionsbürger aus anderen Mitgliedsstaaten, die 
in Deutschland wohnen, können entweder in 
ihrem Herkunfts-Mitgliedstaat oder in ihrem 
Wohnsitz-Mitgliedstaat Deutschland an der 
Europawahl teilnehmen. 
Jeder darf aber nur einmal wählen. 
Für die Wahlteilnahme in Deutschland müssen 
Sie sich in das Wählerverzeichnis Ihrer 
deutschen Wohnsitz-Gemeinde eintragen 
lassen. Sie erhalten dann auch in Zukunft 
automatisch hier Ihre Wahlbenachrichtigung für 
die künftigen Europawahlen. 
Für die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen Sie im Rathaus Ihres Wohnortes bis 
spätestens zum Sonntag, 19. Mai 2024 einen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen. 
Den Antrag können Sie auch per Post an die 
Gemeinde senden. (Bitte beachten Sie die 
allgemeinen Öffnungszeiten und 
Postlaufzeiten!) 
Das Formular und ein Merkblatt erhalten Sie 
unter:www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/
2024/informationen-waehler/unionsbuerger.html 
oder bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. 
Weitere Informationen zur Wahlteilnahme 
erhalten Sie in allen Amtssprachen der EU unter: 
www.bmi.bund.de/europeans-vote-in-germany. 
 
 
 

Jagdgenossenschaft Oberneureuth 
 
Einladung zur nicht-öffentlichen Versammlung 
der Jagdgenossenschaft mit Wahlen  

am Samstag, 2. März 2024, um 20.00 Uhr 
im 'Gasthaus am Flugplatz' in Oberneureuth; 

anschließend Jagdessen. 
 
Der Jagdpächter lädt auch die Altenteiler 
herzlichst ein. 
Die Tagesordnung wurde Mitte Februar 
satzungsgemäß an den amtlichen Aushängen 
und zusätzlich auf der Internetseite der 
Gemeinde Sonnen veröffentlicht. 
 
Der Jagdvorsteher: Hans Thoma 
 

 

Jagdgenossenschaft Thierham-Schauberg 
 
Einladung zur Jagdversammlung mit Jagdessen 
des Jagdbogens Thierham-Schauberg 

am Samstag, 2. März 2024 um 19:30 Uhr 
im Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen. 

 
Eingeladen sind auch alle Altenteiler. 
 
Das Kaffeekränzchen für die Frauen der 
Jagdgenossen findet bereits ab 13:00 Uhr statt. 
 
Der Jagdvorsteher: Gerhard Müller 
 
 
 
 

Jagdgenossenschaft Sonnen 
 
Einladung zur Jagdversammlung mit Neuwahl des 
Jagdvorstandes  

am Samstag, 9. März 2024, um 19:30 Uhr 
im Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen 

 
Die Tagesordnung wurde an den gemeindlichen 
Anschlagtafeln und auf der Internetseite der 
Gemeinde Sonnen bekannt gemacht. 
Das Kaffeekränzchen für die Frauen der 
Jagdgenossen findet gleichzeitig mit der 
Jagdversammlung statt. 
Recht herzlich eingeladen sind auch alle 
Altenteiler. 
 
Der stellvertr. Jagdvorsteher: August Moser 
 
 
 
 

Termin Gemeinderatssitzung 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
 

Mittwoch, 06. März 
 

um 19:00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses 
statt. 
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Allgemeine Informationen
 

Abends im Biberrevier 
 
Datum: 
Jeden 1. Freitag im Monat vom 05.04.2024 bis 
04.10.2024 für ca. 1,5 Std. 
05.04.: 19:00 Uhr, 03.05.: 20:00 Uhr, 07.06.: 20:30 
Uhr, 05.07.: 20:30 Uhr, 02.08.: 20:00 Uhr, 06.09.: 
19:00 Uhr, 04.10.: 18:00 Uhr. 
Zusatzinfo: Fernglas bitte mitbringen 
Mit ÖPNV erreichbar:  Nein 
Kostenlos:   Ja 
Für Familien geeignet: Ja 
Beschreibung: 
Wir begeben uns auf abendliche Exkursion ins 
Biberrevier bei Steinerfurth. Mit etwas Glück und 
Ausdauer zeigt sich die Biberfamilie und wir 
können sie in ihrem Lebensraum hautnah erleben. 
Der neue Bibererlebnispfad bei Jandelsbrunn 
bietet hervorragende Möglichkeit den Biber als 
Schlüsselart im Ökosystem „Gewässer“ zu 
verstehen. 
Treffpunkt: Parkplatz Biberlehrpfad Steinerfurth, 
 94118 Jandelsbrunn 
 Der Wanderweg ist auch ab Drexler- 
 Parkplatz in Sonnen ausgeschildert. 
Anmeldung bis jeweils Freitag um 12:00 Uhr bei 

Johannes Matt, unter  
 Tel.: 0171 3610115. 
Referent: Johannes Matt, Umweltstation 
 Waldkirchen & HNKKJ 
 
 
 

Bitte geben Sie Auskunft: 
„Mikrozensus 2024“ startet in Bayern –  

60 000 Haushalte werden befragt 
 
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth 
bittet die Bürgerinnen und Bürger des Freistaats 
um ihre Unterstützung und Mitarbeit bei der 
Erhebung 
 
In Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – hat 
der Mikrozensus 2024 begonnen. Das ist die 
größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Auf Basis der erhobenen Daten 
werden wichtige politische Entscheidungen 
getroffen, die alle Bürgerinnen und Bürger 
betreffen. Aus diesem Grund bittet das Bayerische 
Landesamt für Statistik alle zufällig ausgewählten 
Haushalte um ihre Unterstützung. Von Januar bis 
Dezember wird etwa ein Prozent der Bevölkerung 
stellvertretend für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner des Freistaats befragt. Für den 

überwiegenden Teil der Fragen zu Themen wie 
Haushalt, Familie, Bildung, Beruf und 
Lebensunterhalt besteht nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.  
 
Fürth. Auch im Jahr 2024 findet der Mikrozensus 
statt. Der Begriff Mikrozensus bedeutet „Kleine 
Volkszählung“ und benennt eine gesetzlich 
verbindliche, repräsentative Befragung von 
Haushalten in Deutschland. Die Erhebung wird 
seit 1957 von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder gemeinschaftlich 
durchgeführt. Es wird ein Prozent der Bevölkerung 
stellvertretend für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner des Landes zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage befragt. Neben dem 
Grundprogramm enthält das Frageprogramm des 
Mikrozensus auch Fragen der EU-weit 
durchgeführten Befragungen zur 
Arbeitsmarktbeteiligung (LFS), zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC) sowie zur 
Internetnutzung (IKT). Die Ergebnisse des 
Mikrozensus haben sich zu einer wichtigen 
Datenquelle entwickelt. Sie bilden die Grundlage 
für politische Entscheidungen in Deutschland, 
aber auch auf europäischer Ebene. Neben der 
Politik nutzen außerdem Wirtschaft, Wissenschaft, 
Medien und die interessierte Öffentlichkeit die 
Daten des Mikrozensus. 
 
In Bayern werden 60 000 zufällig ausgewählte 
Haushalte befragt. Die Befragungen zum 
Mikrozensus 2024 finden ganzjährig von Januar 
bis Dezember statt. In Bayern werden etwa         
120 000 Personen in rund 60 000 Haushalten 
befragt. Dabei bestimmt ein mathematisches 
Zufallsverfahren zunächst, welche Gebäude- bzw.  
Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus 
ausgewählt werden. In einem weiteren Schritt 
übernehmen ehrenamtlich tätige und geschulte 
Erhebungsbeauftragte die Aufgabe, die zu 
befragenden Haushalte über die Klingelschilder 
namentlich zu erfassen. Dabei können sie sich 
mittels eines Ausweises als Beauftragte des 
Bayerischen Landesamts für Statistik 
identifizieren.  
Um verlässliche und repräsentative Ergebnisse 
gewährleisten zu können, besteht für den 
überwiegenden Teil der Fragen nach dem 
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. Zudem 
werden die Haushalte innerhalb von maximal fünf 
aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal 
befragt. So können Veränderungen im Zeitverlauf 
nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität 
erreicht werden.  
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Die ausgewählten Haushalte werden schriftlich 
informiert. 
Die zufällig ausgewählten Haushalte werden vom 
Bayerischen Landesamt für Statistik schriftlich zur 
Teilnahme am Mikrozensus aufgefordert. Mit dem 
Schreiben werden sie über den Mikrozensus 
informiert und gebeten, die Fragen des 
Mikrozensus im Rahmen eines Telefoninterviews 
oder einer Online-Befragung zu beantworten.  
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der 
Geheimhaltung und dem Datenschutz und werden 
weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. 
In der amtlichen Statistik werden die 
Einzelergebnisse zu aggregierten Landes- und 
Regionalergebnissen zusammengefasst. 
 
Weitere Informationen: 
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus 
finden Sie unter:  
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_be
voelkerung/mikrozensus/index.html 
Ein Erklärvideo erklärt, was der Mikrozensus ist, 
wozu er durchgeführt wird, wie die  
Haushalte zufällig ausgewählt werden, warum sie 
mitmachen müssen und was mit ihren Antworten 
passiert:  
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelker
ung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-
mikrozensus-de-ut.mp4 
Interessante Ergebnisse aus dem Mikrozensus 
finden Sie in der interaktiven  
StoryMap zum Thema Familie und 
Erwerbstätigkeit im Zeit- und Regionalvergleich: 
s.bayern.de/storymap-pm  
 
 
 

Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes 
Passau 

 
„Jedes Kind braucht mindestens eine Person, 
die an es glaubt und ihm liebevoll zur Seite steht!“ 
 
Der Pflegekinderdienst des Kreisjugendamts 
Passau sucht engagierte Menschen, die bereit 
sind, als Pflegeeltern einem Kind ein warmes und 
liebevolles Zuhause zu schenken. In unserem 
Landkreis besteht ein wachsender Bedarf an 
verantwortungsbewussten Pflegefamilien, die 
Kinder in schwierigen Lebenssituationen 
unterstützen und ihnen eine stabile Umgebung 
bieten können. Pflegeeltern spielen eine 
entscheidende Rolle im Leben von Kindern, die 
vorübergehend oder dauerhaft nicht bei ihren 
leiblichen Eltern leben können.  
Sie sind Wegbegleiter, Fürsprecher und Vorbilder, 
die ihnen Geborgenheit und Sicherheit vermitteln. 
Indem Sie als Pflegeeltern tätig werden, können 
Sie das Leben eines Kindes nachhaltig positiv 
beeinflussen und ihm neue Perspektiven eröffnen. 

Das Kreisjugendamt bietet Unterstützung und 
Begleitung für angehende Pflegeeltern.  
Sie werden von Fachkräften entsprechend 
informiert und vorbereitet. Wenn Sie Interesse 
haben und mehr über die Voraussetzungen und 
den Prozess der Pflegeelternschaft erfahren 
möchten, können sie an den regelmäßig 
stattfindenden Infoabenden teilnehmen.  
Dort erhalten Sie ausführliche Informationen und 
haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
Gemeinsam können wir das Leben von Kindern in 
schwierigen Lebenssituationen verändern und 
ihnen eine liebevolle Umgebung bieten, in der sie 
ihr volles Potenzial entfalten können.  
Sie sollten als künftige Pflegeeltern besonders 
Mut, Kraft, Sinn für Humor, ein großes Herz und 
Toleranz mitbringen.  
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
E-Mail: Pflegekinderdienst@landkreis-passau.de, 
Tel.: 0851/397-3573 oder 397-3515  
Wir freuen uns auf Ihr Interesse an der 
Pflegeelternschaft.  
 
Mit herzlichen Grüßen, Pflegekinderdienst des 
Kreisjugendamts Passau 
 
 
 

Verwechslung mit Telekom: 
Warnung vor Werbebrief 

 
VerbraucherService Bayern rät zu Vorsicht bei 
Schreiben der 1N Telecom GmbH Zahlreiche 
Verbraucherbeschwerden gegen die 1N 
Telecom GmbH erreichen derzeit den 
VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. 
(VSB). Der Telekommunikationsanbieter aus 
Düsseldorf versendet in ganz Bayern Briefe 
mit Angeboten, die bei Verbraucher*innen für 
Verwirrung sorgen und zu ungewollten 
Vertragswechseln führen.  
Der Verbraucherschutzverband mahnt zu 
Vorsicht und klärt auf. 
 
„Insbesondere Bestandskund*innen der 
Deutschen Telekom sollten Werbebriefe mit 
vermeintlich lukrativen Angeboten ihres 
Telekommunikationsanbieters sehr genau prüfen“, 
rät Eva Traupe, VSBVerbraucherteamleiterin 
und Volljuristin.  
Die Betroffenen, die beim VerbraucherService 
Bayern Rat suchen, hielten die persönlich an sie 
adressierten Briefe, die auch ihre 
Festnetznummer enthalten, irrtümlich für 
Schreiben der Deutschen Telekom. Mit ihrer 
Unterschrift glaubten sie, lediglich ihren 
bestehenden Festnetztarif zu wechseln. 
Stattdessen stimmten die Verbraucherinnen und 
Verbraucher ungewollt einem Anbieterwechsel zu. 
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Der Telekommunikationsanbieter aus Düsseldorf 
wurde in der Vergangenheit wegen seines 
Geschäftsgebarens und einzelner AGB-Klauseln 
bereits erfolgreich von Verbraucherzentralen 
verklagt. Der Verbraucherschutz-Dachverband 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), zu 
dem auch der VerbraucherService Bayern gehört, 
mahnte das Unternehmen wegen fehlender 
Kontaktmöglichkeiten ab. Seitdem muss die 
Widerrufsbelehrung des Anbieters eine E-Mail-
Adresse enthalten, an die Nachrichten zugestellt 
werden können. Verbraucher*innen, denen ein 
Widerrufsrecht zusteht, können den Widerruf 
innerhalb der 14-tägigen Frist erklären. Oft ist 
diese Frist jedoch schon abgelaufen, wenn den 
Betroffenen der Vertragswechsel bewusst wird. 
Das VSB-Expertenteam prüft deshalb unter 
anderem, ob eine ordnungsgemäße 
Widerrufsbelehrung vorliegt.  
 
 
 
 
 

Wird diese vom Anbieter erst im Rahmen einer 
Vertragsbestätigung nachgereicht, startet die Frist 
ab diesem Zeitpunkt erneut. Ist die Belehrung 
fehlerhaft, erlischt das Widerrufsrecht spätestens 
zwölf Monate und vierzehn Tage nach 
Vertragsabschluss.  
Der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. 
empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, 
Werbeschreiben von Telekommunikationsan-
bietern vor einer Unterschrift gründlich zu prüfen. 
Ratsuchende und Betroffene können sich direkt an 
die Beratungsstellen wenden oder unter 
www.verbraucherservicebayern.de einen Bera-
tungstermin vereinbaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige
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Veranstaltungen
 

März 2024 
 
Freitag, 01. März Weltgebetstag der Frauen, 18:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen 
 
 VdK Stammtisch, 19:30 Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen 
 
 
Samstag, 02. März Kreuzweg für Kinder, 17:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen 
 
 Jagdversammlung mit Jagdessen des Jagdbogens Thierham-Schauberg 
 13:00 Uhr Kaffeekränzchen, 19:30 Uhr Jagdversammlung mit Jagdessen ,eingeladen 
 sind auch alle Altenteiler, Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen 
 
 Jagdversammlung mit Jagdessen des Jagdbogens Oberneureuth,  
 20:00 Uhr, Gasthaus am Flugplatz, Oberneureuth, eingeladen sind auch alle 
 Altenteiler 
 
 
Mittwoch, 06. März Seniorenfrühstück vom Fastenessen-Team, 09:00 – 11:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen; 

Anmeldung bei Claudia Kandlbinder, Tel.Nr. 08584/91026 
 
 Stammtisch des Gartenbauvereins Sonnen, 19:30 Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer 
 Sonnen 
 
 
Freitag, 08. März Theateraufführung der Sunninger Bühne: „Die Lügenglocke“, 19:30 Uhr, 
 Don-Bosco-Haus 
 
 
Samstag, 09. März Jagdversammlung mit Neuwahlen und Jagdessen der Jagdgenossenschaft Sonnen, 19:30 

Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen. Das Kaffeekränzchen für die Frauen findet 
gleichzeitig 

 mit der Jagdversammlung statt. Eingeladen sind auch alle Altenteiler. 
 
 Theateraufführung der Sunninger Bühne: „Die Lügenglocke“, 19:30 Uhr, 
 Don-Bosco-Haus 
 
 
Sonntag, 10. März Jahreshauptversammlung VdK Ortsverband Sonnen,  
 10:00 Uhr Gottesdienst 
 11:00 Uhr Jahreshauptversammlung, Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen,  
 
 
Donnerstag, 14. März Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft Krinning-Geiersberg, 19:30 Uhr,  
 Gasthaus Sonnenalm Geiersberg. Eingeladen sind auch alle Altenteiler. 
 
 
Freitag, 15. März und Theateraufführung der Sunninger Bühne: „Die Lügenglocke“, 19:30 Uhr, 
 Don-Bosco-Haus 
 
 
Samstag, 16. März Theateraufführung der Sunninger Bühne: „Die Lügenglocke“, 19:30 Uhr, 
 Don-Bosco-Haus 
 
 
Freitag, 22. März und Theateraufführung der Sunninger Bühne: „Die Lügenglocke“, 19:30 Uhr 
 Don-Bosco-Haus 
 
 
Samstag, 23. März Theateraufführung der Sunninger Bühne: „Die Lügenglocke“, 19:30 Uhr 
 Don-Bosco-Haus 
 
 
Dienstag, 26. März Seniorentreff-Nachmittag, 14:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen 
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Einladungen der Sunninger Bühne 
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Einladungen des Trachtenvereins D‘Freudenseer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorankündigung 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichst 
 
 
 
 

Klaus Weidinger, 1. Bürgermeister
 


